
 

    

Entschädigungs-Ansätze für Wettkämpfe und Swiss Ice Skating-
Tests in der Schweiz gültig ab 01.07.2021 (KL) 
 
 

1) Folgende Entschädigungs-Ansätze (a - c) gelten für sämtliche von Swiss Ice 
Skating organisierten und genehmigten Veranstaltungen und Sitzungen 

 
a) Reise 
Bahn- und Autoreisen: Es werden grundsätzlich die Bahnspesen 2. Klasse vergütet (ohne 
Ermässigung). Falls eine An- oder Rückreise mit öV-Mitteln nicht möglich ist, werden pau-
schal CHF 0.70 pro Autokilometer entschädigt. 
 
b) Verpflegung 
Frühstück: CHF 10.00 (sofern nicht im Zimmerpreis inbegriffen) bei auswärtiger Übernach-
tung oder wenn die Abreise an den Wettkampf/Test vor 07.00 Uhr erfolgt. 
 
Mittag- und Abendessen: CHF 40.00. 
 
Abendessen nur bei auswärtiger Übernachtung oder wenn die Rückkehr an den Wohnort 
nach 19.00 Uhr erfolgt. 
 
c) Unterkunft 
Es werden die effektiven Kosten übernommen. 
 
 

2) Swiss Cup Veranstaltungen / Breitensportwettkämpfe, die gesamtschweize- 
risch ausgeschrieben werden 

 
Die Entschädigungsansätze wie Reise, Unterkunft und Verpflegung richten sich nach den 
Bestimmungen von Swiss Ice Skating (siehe oben). Zusätzlich wird eine Tagespauschale 
entrichtet. 
 
Ausrichter sind verpflichtet, den Funktionären zusätzlich eine Tagespauschale von mind. 
CHF 60.00 (pro Tag auszuzahlen). 
 
Ausgeschlossen davon sind Einsätze an internationalen Wettkämpfen, Testveranstaltungen 
der 5. & 6. Klasse Kür resp. 4. – 6. Klasse Stil, kantonale Wettkämpfe, welche nur für deren 
Clubs bestimmt sind, Clubmeisterschaften, Sichtungslaufen und Sitzungen. Jedoch wird 
empfohlen, dass Regionalverbände und Clubs die oben genannten Pauschalen anlässlich ih-
rer Veranstaltungen entrichten. 
 
 
3) Schweizer Meisterschaften (ohne Rechnungsführer und Systemverantwortli-

che) und Swiss Ice Skating-Tests 4.-1. Klasse Kür resp. 3.-1. Klasse Stil 
 
Die Entschädigungsansätze wie Reise, Unterkunft und Verpflegung richten sich nach den 
Bestimmungen von Swiss Ice Skating (siehe oben). Zusätzlich wird eine Tagespauschale 
von CHF 60.00 pro Tag entrichtet. 
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4) Rechnungsführer und Systemverantwortliche: Schweizer Meisterschaften und 
Swiss Ice Skating-Tests 4.-1. Klasse Kür resp. 3.-1. Klasse Stil 

 
CHF 300.00 für 2 Tage bzw. CHF 400.00 für 3 Tage zuzüglich Reisekosten, Unterkunft und 
Mahlzeiten 
 
CHF 200.00 an Swiss Ice Skating-Kürtests (4.–1. Klasse) für 1 Tag bzw. CHF 250.00 für 2 
Tage zuzüglich Reisekosten, Unterkunft und Mahlzeiten 
 
Diese Entschädigungs-Ansätze sind auch bei Einsätzen von Kandidaten anzuwenden. 
 
 
Swiss Ice Skating 
Kommission Figure 
 
Sandor Galambos 
 
 
 
 
Ittigen, 1. Juli 2021 
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